
LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 04.07.1996

Fassung
Gültig ab: 30.04.2005

Ordnungsbehördliche Verordnung über Fernleitungen 
zum Befördern von Sauerstoff - Sauerstoff-Fernlei-

tungsverordnung-

Fußnoten

SGV. NW. 2060.

Vom 4. Juli 1996

Aufgrund des § 26 Abs. 1, des § 31 und des § 48 Abs. 5 Buchstabe b des Ordnungsbehördenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. S. 1115), wird für das Land Nordrhein-Westfalen 
im Einvernehmen mit dem Innenministerium verordnet:

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Errichtung und den Betrieb von Fernleitungen zum Befördern 
von Sauerstoff (Sauerstoff-Fernleitungen).

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Sauerstoff-Fernleitungen, die von der Bundeswehr errichtet 
oder betrieben werden.
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§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Sauerstoff-Fernleitungen im Sinne dieser Verordnung sind Rohrleitungen, die mit einem Über-
druck von mehr als 1 bar betrieben werden, sofern die Rohrleitungen den Bereich eines Werks-
geländes überschreiten und nicht Zubehör einer Anlage zum Erzeugen, Verarbeiten oder Lagern 
von Sauerstoff sind.

(2) Zu den Sauerstoff-Fernleitungen nach Absatz 1 gehören alle Einrichtungen, die dem Lei-
tungsbetrieb dienen, wie Verdichter-, Regler- und Übergabestationen.

(3) Zu den Sauerstoff-Fernleitungen im Sinne dieser Verordnung gehören nicht Leitungen, die 
benachbarte Werksgelände verbinden, auch wenn diese durch Straßen oder Schienenwege 
räumlich getrennt sind.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen

Sauerstoff-Fernleitungen müssen nach den Vorschriften des Anhangs zu dieser Verordnung und 
im übrigen nach dem Stand der Technik errichtet und betrieben werden. (Anhang)

§ 4 
Weitergehende Anforderungen

Sauerstoff-Fernleitungen müssen ferner den über die Vorschrift des § 3 hinausgehenden Anfor-
derungen genügen, die von der zuständigen Behörde wegen besonderer Umstände des Einzel-
falles zur Abwehr von Gefahren gestellt werden.

§ 5 
Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann wegen besonderer Umstände des Einzelfalles Ausnahmen von den 
Vorschriften des § 3 zulassen, wenn die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

§ 6 
Anzeige und Beanstandung

(1) Wer die Errichtung einer Sauerstoff-Fernleitung beabsichtigt, hat

1. das Vorhaben mindestens acht Wochen vor Beginn der Errichtung der zuständigen Behörde 
unter Beifügung aller für die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Unterlagen schriftlich an-
zuzeigen und zu beschreiben und

2. der Anzeige die gutachtliche Äußerung des Sachverständigen beizufügen, aus der hervor-
geht, daß die angegebene Bauart und Betriebsweise der Sauerstoff-Fernleitung den Anforderun-
gen des § 3 entsprechen.
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(2) Die zuständige Behörde kann das Vorhaben innerhalb einer Frist von acht Wochen beanstan-
den, wenn

a) durch die Unterlagen und die gutachtliche Äußerung des Sachverständigen nicht nachgewie-
sen ist, daß die angegebene Bauart und Betriebsweise der Sauerstoff-Fernleitung den Anforde-
rungen des § 3 entsprechen oder

b) weitergehende Anforderungen nach § 4 gestellt werden müssen.

Die Frist beginnt, sobald die vollständigen Unterlagen und die gutachtliche Äußerung nach Ab-
satz 1 vorgelegt worden sind.

(3) Mit der Errichtung der Sauerstoff-Fernleitung darf erst nach Ablauf der Frist in Absatz 2, bei 
einer Beanstandung erst nach Behebung des Mangels, begonnen werden. Soweit Teile der Sau-
erstoff-Fernleitung durch eine Beanstandung nicht betroffen sind, kann mit ihrer Errichtung un-
abhängig von der Beanstandung begonnen werden, wenn die zuständige Behörde ihre Zustim-
mung hierzu gegeben hat.

§ 7 
Prüfungen

(1) Eine Sauerstoff-Fernleitung darf nach ihrer Errichtung oder wesentlichen Änderung erst in 
Betrieb genommen werden, nachdem der Sachverständige sie geprüft und über ihren ordnungs-
gemäßen Zustand eine Bescheinigung erteilt hat. Die Prüfungen nach Satz 1 umfassen Bauprü-
fungen, Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen sowie Abnahmeprüfungen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit Abnahmeprüfungen erst während des Betriebes der Sauerstoff- 
Fernleitung durchgeführt werden können. Die zuständige Behörde kann die Frist, innerhalb der 
die Abnahmeprüfungen abzuschließen sind, bestimmen.

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, daß eine Sauerstoff-Fernleitung durch den Sachver-
ständigen wiederkehrend prüfen zu lassen ist, wenn die Ergebnisse der Überwachung gemäß § 
10 dies erfordern.

(4) Die zuständige Behörde kann ferner anordnen, daß der Betreiber eine Sauerstoff-Fernleitung 
einer außerordentlichen Prüfung durch den Sachverständigen unterziehen läßt, wenn hierfür ein 
besonderer Anlaß besteht, insbesondere, wenn ein Schadensfall eingetreten ist.

(5) Ist die Sauerstoff-Fernleitung länger als zwei Jahre außer Betrieb gesetzt, so darf sie erst 
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem der Sachverständige sie geprüft und über ihren 
ordnungsgemäßen Zustand eine Bescheinigung erteilt hat. Die Wiederinbetriebnahme der Lei-
tung ist der zuständigen Behörde anzuzeigen.

(6) Einen Abdruck der Bescheinigungen über das Ergebnis der Prüfungen nach den Absätzen 1 
bis 5 hat der Betreiber der zuständigen Behörde unverzüglich zu übersenden.
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§ 8 
Wesentliche Änderungen

Soll eine Sauerstoff-Fernleitung wesentlich geändert werden, so gilt § 6 entsprechend. Als we-
sentlich ist jede Änderung anzusehen, die die Sicherheit der Sauerstoff-Fernleitung beeinträchti-
gen kann.

§ 9 
Untersagung des Betriebes

Die zuständige Behörde kann den Betrieb der Sauerstoff-Fernleitung untersagen, wenn durch 
die Bescheinigung des Sachverständigen nach § 7 Abs. 6 nicht nachgewiesen ist, daß die Sauer-
stoff-Fernleitung den Anforderungen entspricht, die der Sachverständige jeweils zu prüfen hat. 
Das gleiche gilt, wenn sich nachträglich herausstellt, daß die Sauerstoff-Fernleitung oder die Be-
triebsweise nicht oder nicht mehr den Anforderungen der Verordnung entspricht, es sei denn, 
der Betreiber weist nach, daß die Sicherheit der Sauerstoff-Fernleitung dadurch nicht gefährdet 
ist.

§ 10 
Überwachung

(1) Wer eine Sauerstoff-Fernleitung betreibt, hat diese daraufhin zu überwachen, ob sie sich in 
ordnungsgemäßem Zustand befindet, notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbei-
ten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnah-
men zu treffen.

(2) Die zuständige Behörde ist berechtigt, Auskünfte über Art, Umfang und Ergebnisse der Über-
wachung zu verlangen. Sie kann im Einzelfall erforderliche Überwachungsmaßnahmen anord-
nen.

§ 11 
Betriebseinstellung

Ist eine Sauerstoff-Fernleitung nicht in ordnungsgemäßem Zustand und kann hiervon eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen, so muß, soweit erforderlich, der 
Druck abgesenkt oder der Betrieb der Leitung eingestellt werden. Die Stillegung oder die Absen-
kung des Druckes ist der zuständigen Behörde anzuzeigen.

§ 12 
Schadensfälle

Steht fest oder besteht der Verdacht, daß eine Sauerstoff-Fernleitung undicht geworden ist, so 
hat der Betreiber unverzüglich eine Untersuchung der Leitung vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen. Steht fest, daß die Leitung in einem die Sicherheit der Umgebung gefährdenden Ausmaß 
undicht geworden ist, hat dies der Betreiber der zuständigen Behörde und der örtlichen Ord-
nungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. § 11 bleibt unberührt.
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§ 13 
Zuständige Behörden

(1) Zuständige Behörden nach § 6 sind

1. die Bezirksregierungen,

2. die Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, sofern sich Leitungen 
über die Grenzen eines Regierungsbezirks hinaus erstrecken.

(2) Im übrigen ist das Staatliche Amt für Arbeitsschutz zuständig für die Durchführung dieser 
Verordnung.

§ 14 
Sachverständige

Fußnoten zu § 14 Sachverständige

SGV. NW. 7131.

Sachverständige im Sinne dieser Verordnung sind die Sachverständigen der Technischen Über-
wachungs-Vereine, die nach der Verordnung über die Organisation der technischen Überwa-
chung vom 2. Dezember 1959 (GV. NW. S. 174), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Juni 
1994 (GV. NW. S. 360), als technische Überwachungsorganisation anerkannt worden sind.

§ 15 
Übergangsregelung

Die zuständige Behörde kann verlangen, daß Sauerstoff-Fernleitungen, die vor dem 1. August 
1976 bereits errichtet waren und betrieben werden, den Vorschriften dieser Verordnung entspre-
chend geändert werden, wenn

1. sie erweitert, umgebaut oder geändert werden oder

2. Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu befürchten sind.

§ 16 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 6 Abs. 1 oder entgegen § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 eine Anzeige vor der Er-
richtung oder Änderung einer Sauerstoff-Fernleitung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattet,
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2. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 eine Sauerstoff-Fernleitung in Betrieb nimmt, bevor sie vom Sach-
verständigen geprüft und die Bescheinigung hierüber erteilt ist,

3. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 den Betrieb einer Sauerstoff-Fernleitung wieder aufnimmt, bevor 
die Fernleitung vom Sachverständigen geprüft und die Bescheinigung hierüber erteilt ist,

4. entgegen § 7 Abs. 6 einen Abdruck der Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig übersendet,

5. entgegen § 11 Satz 1 den Druck nicht absenkt oder den Betrieb der Leitung nicht einstellt,

6. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2, § 11 Satz 2 oder § 12 Satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 4, § 6 Abs. 2, § 7 Absätze 2 bis 4, § 9, § 10 Abs. 2 oder 
§ 15 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von zehntausend Deut-
sche Mark geahndet werden.

§ 17 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Fußnoten zu § 17 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

§ 17 Überschrift und Satz 2 neu gefasst durch Artikel 125 des Vierten Befristungsgesetzes 
vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 332); in Kraft getreten am 30. April 2005.

Die Verordnung tritt am 1. August 1996 in Kraft. Das zuständige Ministerium berichtet der Lan-
desregierung bis Ende 2009 über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit dieser Verordnung.

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hinweis

Wiederherstellung des Verordnungsranges 
(Artikel 170 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 332))

Die in diesem Gesetz erlassenen oder geänderten Rechtsverordnungen können aufgrund der je-
weils einschlägigen Verordnungsermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert werden.
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Anlagen

Anlage 1 (Anhang zu § 3)
URL zur Anlage [Anhang zu § 3]
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